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Stellungnahme des NABU Rheinland-Pfalz zur Ergänzung der Verträglichkeitsunter​suchung für die Verlängerung der Start-und Landebahn des Flughafens Frankfurt-Hahn / Oktober 2004
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(NABU Rheinland-Pfalz)

zur

Ergänzung der Verträglichkeitsuntersuchung Europäisches Netz

Natura 2000, Austausch einer Kompensationsfläche

im Rahmen des

Planfeststellungsverfahrens

gemäß § 8 (1) LuftVG für die

geplante Verlängerung der Start- und Landebahn des

Flughafens Hahn

               Mainz, 22.10.2004

              Fassung vom 25.10.2004



0. Zusammenfassung

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen erfüllen die Anforderungen an eine FFH-Veträglichkeitsprüfung in mehrfacher Hinsicht nicht: 

1. die Grunddaten sind z.T. fehlerhaft oder lückenhaft ermittelt; ihr Umfang und ihre formale Abarbeitung entspricht nicht den gesetzlichen Anforderungen.

2. die Grundlagenbewertungen durch den Fachgutachter entsprechen nicht der für die FFH-VP erforderlichen “guten fachlichen Praxis“ bzw. der von der FFH-RL geforderten Grad an Prognosesicherheit (vgl. Kommission, Manual 2000) 

3. weiterhin ist die darauf aufbauende Planerische Bewertung teils falsch bzw. fachlich unzulässig und erfüllt nicht die erforderliche Prognosesicherheit. 

Die Bewertung als “Nicht erheblich” für die mit den geplanten Rodungsarbeiten einhergehenden Beeinträchtigungen ist falsch. Das Vorhaben ist nach allen gängigen Standards und Vorgaben unzulässig. Es muss eine Ausnahmeprüfung vorgelegt werden, wenn das Vorhaben weiter verfolgt werden soll. Der gewählte Verfahrensgang (Weiterverfolgung der Zulassung ohne Ausnahmeprüfung) ist falsch.

Darüber hinaus fehlen weitere fachlich bzw. formal notwendige Untersuchungen.

Im Übrigen hat das Land Rheinland – Pfalz zwar das Gebiet Ahringsbachtal im Hinblick auf die vom Einwender (Weishaar) in 2003 entdeckte Wochenstube der Mopsfledermaus erweitert, jedoch genügen die Erweiterungsflächen nicht den fachlichen Anforderungen.

Diese Kritik sei im folgenden genauer erläutert:

1. Fehlerhafte oder unvollständige Grunddaten

1. Mangelhafte Erfassungsdauer

2. Fehlende Aussagen zur Populationsgröße

3. Unzureichende Anzahl untersuchter Individuen

4. Nicht ausreichende räumliche Abgrenzung des Untersuchungsraums für potenzielle Quartierbäume

1. Mangelhafte Erfassungsdauer

Im für die Erfassung für die Wochenstube maßgeblichen Zeitraum - solange die Weibchen noch im sozialen Koloniezusammenhalt leben - wurden lediglich 2 Weibchen gefangen und telemetriert (< 7 % der angenommenen Koloniegröße; die Daten von zwei weiteren Weibchen können nicht herangezogen werden, weil sich die Kolonie bereits aufgelöst hatte und die Raumnutzung außerhalb der Koloniezeit eine andere ist). Auch die ersten beiden Weibchen wurden nicht über den gesamten Zeitraum der Wochenstube telemetriert (Vergl. Veith 2004b p 7). Somit liegen für keine einzige Fledermaus komplette Daten über ihre Lebensraumansprüchen 

während der Wochenstubenzeit vor.

Fazit: §5 Abs. 4 LPflG gesetz sieht vor: 

“Vor Zulassung eines Eingriffs ist der zuständigen Behörde anhand einer in der Regel eine Vegetationsperiode umfassenden Erhebung und Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft und einer Darstellung der vorgesehenen Veränderungen zur Umwelt​verträglich​keit darzulegen, daß Beeinträchtigungen soweit als möglich vermieden und unvermeidbare Beeinträchtigungen durch bestimmte Maßnahmen ausgeglichen werden.” 

Für die maßgebliche Art Mopsfledermaus ist diese gesetzliche Erfordernis nicht erfüllt.

2. Fehlende Aussagen zur Populationsgröße

Gutachter und Planer lassen die Frage, wie viele Individuen die Kolonie bilden, offen. Der Fachgutachter nennt an keiner Stelle eine Populationsgröße. Die Planer gehen offenbar – vermutlich unter dem Eindruck der Ausflugszählungen – von einer Populationsgroße in der Größenordnung von 30 Individuen aus. 

Fazit: Nach der FFH-Richtlinie darf die Beeinträchtigung nicht dergestalt sein, dass der “günstige Erhaltungszustand der Population” gefährdet wird. Um Auswirkungen hierauf beurteilen zu können, sind populations​bezogene Daten erforderlich. Nachdem nicht einmal die Populationsgröße einigermaßen gesichert ist, fehlen die für die VP benötigten populationsbezogenen Daten.    

3. Unzureichende Anzahl untersuchter Individuen

Zur Bestimmung des Aktionsraumes der Kolonie wird die Telemetrie einzelner Individuen eingesetzt, ein grundsätzlich korrektes fachliches Vorgehen, sofern die Zahl der Tiere, die telemetriert werden, repräsentativ ist und eine Extrapolation auf die Gesamtheit zulässt. Die geringe Anzahl von 2 Individuen (lediglich 7% der angenommenen Population) in der Wochenstuben​zeit entspricht jedoch nicht der guten fachlichen Praxis (z.B. hält das BfN – Handbuch über die Erfassungsstandards für die Anhang II – Arten (Dense & Meyer, 2001
) eine Stichprobe von mindestens 6 Individuen für erforderlich gehalten). Zur tatsächlichen Koloniegröße s. unter Pkt. 2.

Fazit: Die Datenbasis zur Ermittlung des Aktionsraumes der Kolonie basiert auf zu wenigen Stichproben und ist keinesfalls repräsentativ. Darauf weist der Fachgut​achter auf  p.9 (VEITH 2004 b) selbst hin: “Zur besseren Abschätzung des gesamten Kolonieaktionsraumes sollten weitere Tiere untersucht werden.“

4. Nicht ausreichende räumliche Abgrenzung des Untersuchungsraums für potenzielle Quartierbäume

Wie die Untersuchungen von Veith (2004b) gezeigt haben, liegt der größte Anteil der genutzten Quartierbäume der telemetrierten Wochenstuben-Weibchen 

AUSSERHALB des durch die Beratungsgesellschaft Natur 2004 untersuchten Areals. Offensichtlich muss dieser Raum deutlich ausgeweitet werden, um einen 

Überblick über den Umfang der Quartierbäume und ihr Verhältnis zum Gesamtbestand zu erlauben, insbesondere im Umkreis der jetzt neu identifizierten tatsächlichen Wochenstubenquartiere und im zu rodenden Bereich. Der von der Beratungsgesellschaft Natur 2004 untersuchte Raum stellt offensichtlich nur einen kleinen Teil des tatsächlich von der Mopsfledermaus genutzten Quartierbereichs dar. Nur 7 von 18 bisher tatsächlich nachgewiesenen Quartieren liegen im kartierten Bereich, dessen Bedeutung im Verhältnis zum Gesamtbestand derzeit nicht ermessen werden kann. Damit sind weniger als 40% der tatsächlichen Quartierbäume als potenzielle Quartierbäume erfasst! Ohne eine Nachkartierung zumindest im gesamten Wahrscheinlichkeitsraum der Quartierbäume der Wochenstube der Mopsfledermaus (Veith 2004 b, Abb. 3) kann keine Aussage zur Bedeutung der zu rodenden Gebiete getroffen werden. Die von NaturProfil getroffene Aussage, der Bereich in der Verlängerung der Start- und Landebahn sei als Lebensraum nicht relevant, ist somit nicht belegt; sie wird ferner durch die Tatsache widerlegt, dass im Rodungsbereich und sogar noch östlich der K 137 genutzte Quartierbäume nachgewiesen wurden (Veith 2004 b, Abb.2).

Fazit: Zur Darstellung der Bedeutung der erfassten potenziellen Quartierbäume muss die Kartierung der potenziellen Quartierbäume erheblich ausgeweitet werden, mindestens auf den gesamten in der beigefügten Karte dargestellten Abgrenzungsvorschlag (Anlage 1; aus unserer Stellungnahme zur FFH-Nachmeldung vom 8.10.2004, Schreiben an das LUWG.) Dieser enthält den gesamten in Veith 2004 b, Abb. 3 dargestellten Wahrscheinlichkeitsraum und weitere Bereiche, in denen Wochenstubenquartiere angenommen werden müssen.

2. Fehlerhafte Bewertungen durch die Planer

1. Fachlich unhaltbare Extrapolation der Telemetriedaten auf den von der gesamten Kolonie benötigten Raum (Gleichsetzung 2 Individuen=Kolonie!)

2. Fehlerhafte Beschreibung und Bewertung der Projektwirkungen (Zerstörung von Jagdhabitaten und Beeinträchtigung von Quartierbäumen)

3. Unzulässige Einbeziehung von Kohärenzmaßnahmen in die Bewertung der Erheblichkeit

1. Fachlich unhaltbare Extrapolation der Telemetriedaten auf den von der gesamten Kolonie benötigten Raum

Weder der Fachgutachter noch das Planungsbüro nennen eine Koloniegröße. Nach den  eigenen Geländeuntersuchungen der Einwender gehen wir davon aus, dass die tatsächliche Koloniegroße mindestens 30 Individuen oder mehr umfasst. Hierfür sprechen die stark wechselnden Zahlen bei den Ausflugszählungen, die der Fachgutachter Veith darstellt (2004 b, p.7). Hierfür spricht ebenso die Tatsache, dass sich unter den 15 mittels Netz gefangenen Tieren keine Individuen fanden, die trotz zahlreicher Wiederholungen zu einem früheren Zeitpunkt bereits einmal 

gefangen wurden. Da alle einmal gefangenen Tiere mittels Ringen markiert waren, spricht dies statistisch für eine kopfstarke Kolonie.

Dementsprechend unzulässig ist die vom Büro nachfolgend angestellte Extrapolation: aus dem von VEITH dargestellten Aktionsraum von 2(+2) Individuen (2004 b, Kap. 6 Anhang A, B, D; davon wurden hier zwei in unzulässiger Weise hineingestellt, s.o.) wird der Aktionsraum einer ganzen Kolonie (NATUR PROFIL, p.11, Abb.2). Die Aktionsräume von mindestens 26 weiteren Mopsfledermaus-Weibchen und weiteren Männchen werden unterschlagen!  Wenn bereits von den 2(+2) Weibchen drei zu annähernd 10% (NaturProfil, p.8) im Eingriffsraum jagten, ist zu fragen, wie viele von den übrigen Tieren diesen Raum ebenfalls und ggf. maßgeblich nutzen?

Fazit: die Aussage der Planer (p.8) zur Erheblichkeit der Inanspruchnahme von Jagdgebieten und Quartierbäumen ist fachlich unseriös, weil mindestens 93% der Population nicht untersucht wurden. Abschließende, belastbare und geriuchtsfeste Aussagen hierzu sind derzeit nicht möglich; nicht von ungefähr wird Veith 2004 b auch als “Zwischenbericht” und nicht als Abschlußbericht tituliert.

2. Fehlerhafte Beschreibung und Bewertung der Projektwirkungen 

2.1 Falsche Beurteilung der Bedeutung der Nadelholzbestände als Jagdhabitat

Wie die Ergebnisse der Telemetrie belegen, jagen die Mopsfledermäuse sowohl in den als Quartier geeigneten Eichen-Buchen-Altbeständen wie auch in den nadelholzreichen Beständen im Bereich der Eingriffe. Die Beschreibung der Planer, wonach die Rodungs- und Aufwuchsbeschränkungsflächen keine bzw. eine sehr geringe Habitateignung aufweisen, ist durch die Geländeermittlungen, nach denen > 8,8 % der Nahrungshabitatbeobachtungen dort verortet sind (Veith 2004b, p. 11) widerlegt. (vgl. auch unsere Ausführungen unter 3.1).

2.2 Fehlende Angaben zur Entnahme und Wipfelkürzung von Quartierbäumen und zu dessen Auswirkungen

Das Gutachten von NaturProfil lässt offen, wie viele von den bislang bekannten Quartierbäumen infolge Einzelbaumrodung und Wipfelkürzungen beeinträchtigt werden. Nach den Ermittlungen der Einwender sind dies 30 - 50%. Dies begründet allein eine Erheblichkeit. 

2.3 Nicht belegte und nicht nachvollziehbare SchlussfolgerungSchlußfolgerung in Bezug auf die Ersetzbarkeit von Quartierbäumen

Die Aussage, dass angesichts einer Häufung von ebenso geeigneten Quartieren eine erhebliche Beeinträchtigung ausgeschlossen sei, entbehrt der fachlichen Grundlage: erst wenige Quartiere sind bislang bekannt und die Gründe für die Bevorzugung der von Eingriffen betroffenen Wälder nahe des Flughafens sind gänzlich unbekannt. Allerdings haben wir den Eindruck, dass die Lage nicht zufällig ist (vgl. Veith 2004 b, Abb. 2, p.6), sondern von bestimmten Gunstverhältnissen abhängt (Kammlage mit stärkerer Sonneneinstrahlung, weniger Nebeltage usw.) und die Tiere diese Flächen trotz Lärm- und Abgasbelastungen von der nahen B50 und B327 bevorzugen. Insofern kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass 

entsprechende Habitate beliebig ersetzbar sind.

2.4 Nicht belegbare Prognose über die Auswirkungen der Wipfelkürzungen 

Die Behauptung, dass trotz Wipfelkürzungen die Quartiere in den beeinträchtigten Wäldern erhalten werden könnten ist, nicht ein einziges Mal in der Literatur für Fledermäuse im Allgemeinen und erst recht nicht für die Mopsfledermaus im Speziellen belegt und kann somit nicht begründen, dass keine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten sei. Im Gegenteil: gerade die kleinklimatisch zur Anlage von Quartieren besonders interessanten über den Waldkörper hinausragenden Baumteile sollen doch der Hindernisfreiheit geopfert werden.

Fazit aus 2.1.bis 2.4: eine erhebliche Beeinträchtigung durch die Zerstörung von geeigneten Jagdhabitaten und die Entnahme von Quartierbäumen kann in keiner Weise ausgeschlossen werden. Das Projekt ist jedoch nur zulässig, “wenn das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird.” Als Prüfungsmaßstab hierfür relevant sind die Erhaltungsziele des Gebietes. (FFH-RL, Art.6 Abs.3).

3. Unzulässige Einbeziehung von Kohärenzmaßnahmen in die Bewertung der Erheblichkeit

Die Wiederaufforstungen im Bereich der Quartier- und Jagdhabitate (Naturprofil, p.9) und die vom Fachgutachter VEITH (2004, p. 20 ff) entworfenen Maßnahmen stellen Kohärenzmaßnahmen im Sinne von Art. 6 Abs.4 FFH-RL dar und können nicht dazu genutzt werden, die Erheblichkeit der Eingriffswirkungen zu vermeiden. 

Aufgrund der aufgezeigten, in den Wirkungen kumulierenden Beeinträchtigungen können wir nur zu dem Schluss kommen, dass eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne von Art. 6 Abs. 3 vorliegt. 

All diese Tatsachen werden in der FFH-VU jedoch durch eine nebulöse Darstellung verschleiert und nicht wie erforderlich durch eine redliche, gewissenhafte bilanzierende Aufarbeitung untermauert.

3. Falsches Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung und falsches weiteres Vorgehen

3.1 Falsches Ergebnis

Die vorgelegte FFH-Verträglichkeitsprüfung kommt allein für die Mopsfledermaus zu einem Ergebnis, dass nicht den allgemeinen fachlichen Standards entspricht und schlicht ergreifend falsch ist.

Das Vorhaben ist nicht mit der Erhaltungszielen des FFH-Gebiets verträglich, da diese erheblich beeinträchtigt werden.

Diese Aussage bezieht sich sowohl auf die direkte Nutzung von Quartieren als auch auf die Zerstörung von Jagdrevieren. Wir beziehen uns hierbei auf den derzeit vom Bundesamt für Naturschutz vorgelegten Konventionsvorschlag
 (S.128).

Demnach kann eine Beeinträchtigung nur dann als nicht erheblich eingestuft werden, wenn:

· Es sich bei der in Anspruch genommenen Fläche nicht um eine für die Art essentiellen bzw. obligaten Bestandteil des Habitats handelt (z.B. Wochenstuben- Quartierbäume)

· Für die jeweilige Art und das betroffene (Teil-)Habitat der Art die Anwendung einer Bagatellschwelle in Betracht kommt und diese nicht überschritten wird.

· 1% der Gesamtfläche des jeweiligen Lebensraumes bzw. Habitates der Art im Gebiet durch die direkte Flächeninanspruchnahme nicht überschritten wird

Keines dieser Kriterien wird im vorliegenden Fall für die Mopsfledermaus erfüllt, denn:

· es erfolgt eine DIREKTE Inanspruchnahme von Quartierbäumen (also essentiellen/ obligaten Habitatbestandteilen)

· die artspezifische Bagatellschwelle von 1600 m² (=0,16 ha) wird bei den Nahrungshabitaten um ein vielfaches überschritten

· bei den beiden untersichten Weibchen liegen mindestens 8,8% des Nahrungshabitats im Rodungsbereich, erheblich mehr als 1%.

Somit ist von einer erheblichen Beeinträchtigung für die Mopsfledermaus-Wochenstube auszugehen.

Zu diesem Schluss gelangt man auch bei der Berücksichtigung weiterer in der VP, aber auch im Fachgutachten von Veith angelegte – anerkannte Maßstäbe für die Erheblichkeitsbewertung (vgl. LANA in Burmeister 2004“, EuGH-Urteil 2004 “Muschelfischerei“
). Diese werden völlig außer Acht gelassen. 

Die erhebliche Beeinträchtigung wird noch deutlicher erkennbar, wenn man den z.B. im Leitfaden zur Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau (BMV 2004)
 geforderten Grundsatz des “je-desto” berücksichtigt. Dieser besagt, dass 

5. eine Beeinträchtigung oder Störung umso eher erheblich sein muss, je bedeutsamer das Erhaltungsziel ist (“einziges FFH-Gebiet in RP mit EHZ Mopsfledermaus-Wochenstubenkolonie“)

6. je größer die Prognoseunsicherheit ist (schließlich sind die maßgeblichen Gebietsbestandteile bislang nicht genau bzw. nur für einen Bruchteil der Tiere bestimmt).

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte muss eine Beeinträchtigung (Flächenverlust) von 9% des Habitates von 2(+2) Tieren der landesweit einzigen Wochenstube der Mopsfledermaus als erheblich bewertet werden, zumal aufgrund der Datenlage bei weitem nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Beeinträchtigung unter Berücksichtigung aller Kolonietiere (vs. über 30!) viel größer ausfallen würde. 

Die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung kann nicht mit der von der 

FFH-RL (vgl. Kommission, Manual 2000) geforderten Irrtumswahrscheinlichkeit 

ausgeschlossen werden. Unter Berücksichtigung der BfN- Fachkonvention zur Erheblichkeit und weiterer fachlicher und juristischer Vorgaben ist der Eingriff 
vielmehr als erheblich zu betrachten.

3.2 Falsche Konsequenzen/falsches weiteres Verfahren

Dieser falsche Schluss führt zu einem falschen Vorgehen. Die gegebene Erheblichkeit führt gemäß Art. 6 Abs. 3 FFH-RL zur Unzulässigkeit des Vorhabens. Es kann nur in Ausnahmefällen nach Durchführung einer Ausnahmeprüfung durchgeführt werden (FFH-RL Art 6. Abs. 4; BMV 2004, Kap. 5.3, S. 53). Eine solche liegt bislang nicht vor und muss zwingend nachgereicht werden, wenn das Vorhaben weiter verfolgt wird.

4. Fehlende weitere Untersuchungen

4.1 Unzulässiges Übertragen der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung von der Mopsfledermaus auf die Erhaltungsziele Bechsteinfledermaus und Mausohr, Unterlassen der VP für die Arten Gr. Hufeisennase und Teichfledermaus 

Die FFH-VP ist unvollständig: die im FFH-Gebiet signifikanten Arten Hufeisennase und Teichfledermaus werden gar nicht behandelt. Für das Fehlen dieser Arten im Wirkungsraum, das als Grund angeführt wird, fehlen allerdings plausible Darstellungen. In Bezug auf die im Wirkraum nachgewiesenen Arten Bechsteinfledermaus und Mausohr werden die Wirkungsprognosen von der Mopsfledermaus herangezogen, obwohl diese Arten als ökologisch gänzlich verschieden anzusehen sind. Beispielsweise ernähren sich diese Arten, anders als die Mopsfledermaus, indem sie passiv orten und den Geräuschen ihrer Beutetiere   folgen. Dies bewirkt eine gänzlich unterschiedliche Reaktion auf Störungen durch Lärm- und Lichtimmissionen. Weiterhin unterscheiden sich die Präferenzen bezüglich der Jagdgebiete erheblich.

Fazit: Eine besondere Prüfung der Erhaltungsziele Hufeisennase, Teichfledermaus Bechsteinfledermaus und Mausohr sind nach den Anforderungen des Art. 6 FFH-RL unentbehrlich.

4.2 weitere FFH- LRT im Gebiet

Durch die notwendige Erweiterung des FFH-Gebiets (s. unter Punkt 5) werden weitere Lebensraumtypen (Wälder, z.B. Buchenwälder)  der FFH-Richtlinie im Gebiet  eingeschlossen, die auch durch die Rodungen in Anspruch genommen werden (Datenbasis: Biotopkartierung des LUWG Oppenheim). Die Lage dieser Biotoptypen muss durch Kartierung erfasst und die Aussagen der FFH-VP müssen vor diesem Hintergrund für die betroffenen LRT überprüft und voraussichtlich geändert  werden.
4.3 Artenschutzrechtliche  Prüfung der streng geschützten Arten nach Art. 16 FFH-RL und Art. 42-43 BNatSchG

Die Mopsfledermaus gehört zu den streng geschützten Arten nach BNatSchG. Für 

diese Arten ist zu prüfen, ob ein Tatbestand gemäß Art. 42 BNatSchG vorliegt und ggf. ein artenschutzrechtlicher Ausnahmebescheid gemäß Art. 43 BNatSchG einzuholen. Dies entspricht auch den Vorgaben des Art. 16 FFH-RL.

Eine solche Prüfung wurde nicht durchgeführt, ein entsprechender Bescheid liegt nicht vor.

5. Fachlich unzureichende Gebietsnachmeldung in Bezug auf die Wochenstube der Mopsfledermaus

Die Nachmeldung bestimmter Flächen mit Bezug auf das Erhaltungsziel Mopsfledermaus erfüllt nicht die an die Abgrenzung zu stellenden Kriterien, insbesondere sind wesentliche Teile der bisher bekannten essenziellen Habitate für die Mopsfledermaus nicht enthalten.

Die Landesregierung hat im Oktober das Gebiet Ahringsbachtal um die in den Unterlagen beigefügten Karte (Plan C 16 002) bezeichneten Flächen ergänzt. Dies geschah ausweislich der Beschreibung vom mit dem Ziel die essenziellen Habitate der bislang einzigen in Rheinland-Pfalz nachgewiesen Mopsfledermaus-Wochenstubenkolonie in die Meldung als FFH-Gebiet einzubeziehen und so den günstigen EHZ der Kolonie dauerhaft abzusichern. 

Wie die Darstellung des Fachgutachters aber zeigt (Veith, 2004 b p.7, Abb. 2), genügt die Abgrenzung den Anforderungen nicht: noch immer liegen 11 von 18 bislang nachgewiesenen Quartieren der Wochenstubenkolonie außerhalb des gemeldeten FFH-Gebietes incl. aktuellem Nachmeldevorschlag des LUWG und auch die Nahrungshabitate der telemetrierten Weibchen liegen zu wesentlichen Teilen außerhalb. Wegen der Bedeutung der Nachmeldung für die dauerhafte Sicherung des Vorkommens der Mopsfledermaus in der biogeographischen Region hat das Land RP auch – entgegen der Einschätzung des Fachgutachters (Veith 2004, p.10) keinen Spielraum, auf die Einbeziehung der für die Kolonie der Mopsfledermaus maßgeblichen Gebietsbestandteile zu verzichten. Aus Abb. 2 (Veith 2004 b, p.6) könnte sich aufdrängen, dass die Mehrheit der Quartiere (näher an der B327 und der B50 gelegen) aus nichtfachlichen Erwägungen nicht gemeldet wurde, nämlich um Probleme von der Flughafenerweiterung abzuwenden. 

Fazit: das vom Land Rheinland-Pfalz gemeldete FFH-Gebiet ist ungeeignet, den Schutz der einzigen Wochenstubenkolonie der Mopsfledermaus sicher zu stellen. Eine Ergänzung und Korrektur ist erforderlich, um den Anforderungen der Kommission über die notwendigen Nachmeldungen zu entsprechen und den fachlichen Erfordernissen zu genügen. Ein entsprechender fachlich begründeter Vorschlag hat der NABU den Naturschutzbehörden unterbreitet (www.nabu-rlp.de).

Bezüglich des im Einzelnen noch unbekannten Aktionsraumes der 

Wochenstubenkolonie der Mopsfledermaus ist von der Existenz eines faktischen 

FFH-Gebietes auszugehen und in der FFH-VP entsprechend einzustellen. Dies betrifft auch und insbesondere die bisher nachgewiesenen Quartiere. 

Bezüglich der nicht fortgeschriebenen Elemente der FFH-VU halten wir unsere Stellungnahme vom 11.12.2003 aufrecht.

Mit freundlichen Grüßen
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Erweiterungsvorschlag des NABU Rheinland-Pfalz zum FFH- Gebiet 6009-301 „Ahringsbachtal“ (blau); rot: offizieller Nachmeldevorschlag; schwarz: bereits gemeldetes FFH-Gebiet (westl. Lötzbeuren).
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Stellungnahme des Naturschutzbund Deutschland, 


Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.


(NABU Rheinland-Pfalz)


zur


Ergänzung der Verträglichkeitsuntersuchung Europäisches Netz 


Natura 2000, Austausch einer Kompensationsfläche


im Rahmen des


Planfeststellungsverfahrens


gemäß § 8 (1) LuftVG für die


geplante Verlängerung der Start- und Landebahn des 


Flughafens Hahn
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